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Die Bundesregierung will ein 
Sparprogramm fahren -  Stich

worte sind vor allem: einge
schränkte Lohnfortzahlung, weni
ger stringenter Kündigungsschutz 
und Heraufsetzung der Regelar
beitszeit in der Rentenversicherung

um Spielraum für mehr Wachs
tum und Beschäftigung zu gewin
nen. Im Falle einer Umsetzung die
ser Programmpunkte drohen die 
Gewerkschaften mit einem „heißen 
Sommer“ , es ist sogar von einem 
Generalstreik die Rede. Der „sozia
le Frieden“ sei in Gefahr. Ist er w irk
lich in Gefahr, oder wird -  wie der 
sächsische Ministerpräsident Kurt 
Biedenkopf vermutet -  der Begriff 
des „sozialen Friedens“ zuneh
mend zur Sicherung von Besitz
ständen mißbraucht?

Historische Erfahrungen und in
ternationale Vergleiche zeigen in 
der Tat, daß der „soziale Frieden“ 
nachhaltig gestört oder zerstört 
wird, wenn die Einkommens- und 
Vermögensverteilung ein Maß an 
Ungleichheit annimmt, daß große 
Teile der Bevölkerung am Rande 
des Existenzminimums leben -  je
denfalls gilt dies, wenn mit dem M i
nimum das physische (objektive) 
Existenzminimum gemeint ist. Das 
psychische (subjektive) Existenz
minimum ist dagegen unbestimmt. 
Es hängt vom Erwartungshorizont 
der Bevölkerung, aber insbeson
dere von politischen (Wahl-)Ver- 
sprechungen und entprechendem 
Handeln ab. Die Geschichte des 
„sozioökonomischen Existenzmi
nimums“ und die Diskussion um 
die angemessene Höhe der Sozial
hilfe zeigt aber, daß das psychische 
Minimum vor allem nach oben hin 
unbestimmt ist, nach unten hin 
aber auf jedem beliebigen erreich
ten Niveau ein „Sperrklinkeneffekt“ 
einsetzt. Jeder soziale „Einschnitt“ 
ist dann verfehlt.

Nur -  geht es in der gegenwärti
gen Spardiskussion wirklich um 
das Existenzminimum? Schwer
lich, denn schaut man sich die 
Maßnahmen an, die vor allem im 
Zentrum der gewerkschaftlichen 
Kritik stehen, dann handelt es sich

Otto G. Mayer

Ist der „soziale 
Frieden“ in Gefahr?
um Eingriffe in „Rechte“ derjenigen 
Privilegierten, die einen Arbeits
platz haben. Mit diesen Eingriffen 
sollen letztlich Kosten abgesenkt 
werden, die der Schaffung von ren
tablen Arbeitsplätzen entgegenste
hen, d.h. also, daß mehr Bürger 
überhaupt in die Lage kommen sol
len, Arbeit zu finden. Und daß es ei
nen Zusammenhang zwischen Ar
beitskosten und Zahl der Arbeits
plätze gibt, wird seit kurzem auch 
von den Gewerkschaften nicht 
mehr bestritten.

Hat Kurt Biedenkopf also Recht? 
Einerseits ja, andererseits muß dar
auf hingewiesen werden, daß aus 
der Sicht der Betroffenen ein derar
tiges Verhalten rational sein kann. 
In der gegenwärtigen Situation o f
fenbart sich wieder einmal, daß der 
Sozialstaat -  wie Herder-Dorneich 
es schon Anfang der achtziger Jah
re formulierte -  leicht in eine „Ratio
nalitätenfalle“ gerät. Wachstums
schwäche und Beschäftigungskri
se erschweren die Finanzierung so
zialer Leistungen über Steuern und 
Sozialbeiträge, während die Lei
stungen aufgrund der Krise anstei- 
gen. Soziale Rechte vyiederum ha
ben über direkte Kostenbelastun
gen und durch sie begründete Infle
xibilitäten, insbesondere auf dem 
Arbeitsmarkt, zu dieser Schwäche 
zumindest beigetragen. Der Abbau 
von Leistungen zur Senkung der 
Finanzierungslasten stößt aber 
zwangsläufig auf Widerstand. Zu

diesem Zeitpunkt, aber auch angge- 
sichts der individuellen Erwartuun- 
gen, daß die ungünstigen fundda- 
mentalen Bedingungen anhaltiten 
könnten und damit zukünftige E£in- 
kommens- und Beschäftigunggs- 
chancen verringert werden, stesigt 
zugleich der Wert der gewährtiten 
Bestandsschutzrechte und anderarer 
Privilegien für die Begünstigten. EEin 
Abbau dieser Privilegien hat derim- 
nach zumindest kurzfristig erhebbli
che Einbußen für die Betroffennen 
zur Folge.

Die Situation ähnelt dem indder 
ökonomischen Theorie sogenannn- 
ten „Gefangenendilemma“ . DieEEin- 
sicht in die Zweckmäßigkeit vtvon 
Reformen scheint zwar in der EBe- 
völkerung gegeben zu sein, dooch 
muß jede Interessengruppe beie e i
nem partiellen Abbau von bishiher 
empfangenen Leistungen zun^nin- 
dest mit relativen Nachteilen rec^ch- 
nen. Eine grundlegende Refonrm, 
die allen Begünstigten gleichern:ma- 
ßen Leistungen „entzieht“, istniciicht 
in Sicht. Auch kann niemand g; ga
rantieren, daß die daraus erwacich- 
senden Wohlstands- und Einko:om- 
mensgewinne gleichmäßig anfa''allen 
und die anfänglichen Einbußen zi zu
mindest kompensieren werdeden. 
Das Beharren auf den gegeberenen 
Besitzständen ist demnach einzeizel- 
wirtschaftlich rational, fürdieVo'kDlks- 
wirtschaft oder die Gesellschjhaft 
insgesamt allerdings nicht.

Es liegt deshalb nahe, an eineren -  
wie von Friedhelm Hengsbach h in 
der ZEIT vorgeschlagen -  ..nei;eiuen 
Kooperations-“ oder Gese!lscha‘:afts- 
vertrag zu denken. Eine große Kc Ko
alition der betroffenen Gruppeipen 
(Regierung, Parteien, Länder, Intenter
essengruppen (welche?), Bürok'ikra- 
tie, Wähler) könnte theoretisch ih in 
der Tat das „Gefangenendilemr-ma“ 
überwinden, indem sie einen bre r̂ei- 
ten gesellschaftlichen Konse'sens 
herstellt und ein grundlegerceides 
Reformprogramm ins Auge fa:raßl. 
Zweifel, ob dies ein realistisci5cher 
Weg ist, sind angebracht. Derjürcjng- 
ste Versuch eines KcoperatiorsDns- 
vertrages, genannt „BündnisfürA-r Ar
beit“ , ist gerade auf Bundesebe'-jene 
gescheitert.
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